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Die bereits kurz nach dem Beginn des Angriffskriegs der Russischen Föderation
erlassenen Sanktionen gegen russische Staatsmedien, die auf die Verhinderung
der Verbreitung in der Europäischen Union gerichtet waren und mehrfach
verlängert bzw. erweitert wurden, sind zuletzt mit Beschlüssen v. 31.3.2023 auf
weitere Sender ausgedehnt worden.  Der Rat der Europäischen Union hat dazu
unter dem Rechtsrahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einen
weiteren Beschluss (GASP) 2023/728 gefasst, mit dem die in einem Beschluss v.
25.2.2023 geschaffene Möglichkeit zur Ausdehnung der so genannten restriktiven
Maßnahmen auf zwei weitere Ableger russischer Staatsmedien nach Prüfung der
Voraussetzungen vorgenommen wird. Dabei handelt es sich um „RT Arabic“ und
„Sputnik Arabic“, die seit dem 10.4.2023 nunmehr wie die anderen Sender nicht
mehr von Betreibern in der EU gesendet oder auf andere Weise übertragen oder
unabhängig von der technischen Ausgestaltung verbreitet werden. Eventuelle
Lizenzen oder Genehmigungen oder andere Vereinbarungen zur Verbreitung
bezüglich dieser Anbieter sind ausgesetzt und es ist zudem verboten, Werbung in
den von diesen Anbietern erstellten Inhalten zu buchen. Diese umfassenden
Verbote sind im – entsprechend geänderten – Artikel 4g des (ursprünglich bereits
nach Besetzung der ukrainischen Krim-Halbinsel durch Truppen der Russischen
Föderation gefassten) Ausgangsbeschlusses 2014/512/GASP und dessen Anhang
IX enthalten.  Aus kompetenziellen Gründen erfolgen die Wirtschaftssanktionen
als Reaktion auf den von Russland begonnenen Krieg innerhalb der EU auf
zweierlei Beschlusswegen, sind aber inhaltlich dann jeweils übereinstimmend.
Zunächst beschließt der Rat der Europäischen Union als der Zusammenschluss
der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten auf Veranlassung des Europäischen Rats
(der Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs) iRd gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik solche Sanktionsmaßnahmen. Dies erfolgt als GASP-
Beschluss vornehmlich nach Art. 29 EUV. Weil die Sanktionen sich aber auch
binnenmarktbezogen auswirken und sich eine entsprechende Kompetenznorm zur
Fassung wirtschaftlicher Sanktionen in Art. 215 AEUV findet, werden die
Sanktionen entsprechend auch in Form einer Verordnung des Rates erlassen.
Dementsprechend sind die oben genannten Erweiterungen auch im Rahmen einer
Änderung der Verordnung (EU) 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts
der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, durch
Verordnung (EU) 2023/427 und die Durchführungsverordnung (EU) 2023/722
nachvollzogen worden. Art. 2f der Verordnung (EU) 833/2014 und Anhang XV der
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Verordnung sind so angepasst worden, dass die beiden Sender dort nun ebenfalls
genannt sind und die Sanktionen ab 10.4.2023 auch für diese greifen. Die
Begründung für die Anpassungen bzw. Weiterführung der Sanktionen hat sich
gegenüber den vorherigen Beschlüssen nicht geändert. Medien unter „Kontrolle
der russischen Führung“ sollen von einer Verbreitung ausgeschlossen werden,
weil sie Teil einer „systematische[n] internationale[n] Kampagne der
Medienmanipulation und Verfälschung von Fakten“ sind mit der insbesondere
Nachbarstaaten der Russischen Föderation, aber auch die Europäische Union
insgesamt destabilisiert werden sollen. Diese und die „Propaganda-Aktionen“
stellen eine „erhebliche und unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Ordnung
und Sicherheit“ in der EU dar. Zugleich wird anerkannt, dass die
Sanktionsbeschlüsse unter Berücksichtigung der Grundrechte aus Art. 11 GRCh
erlassen wurden und eine gerechtfertigte Einschränkung des Rechts auf Freiheit
der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit darstellen.  Dies hatte auch das
Gericht der Europäischen Union mit Urteil v. 27.7.2022 in der Rs. T-125/22 von RT
France gegen den Rat der EU so gesehen und die Nichtigkeitsklage der
Beschwerdeführerin abgewiesen. Das dagegen eingereichte Rechtsmittel vor dem
Gerichtshof der EU ist noch anhängig (Rs. C-620/22), aber eine tatsächliche
Veränderung könnte dazu führen, dass es nicht zu einem endgültigen Urteil in der
Rechtsmittelinstanz kommen wird. Die Geschäftsführerin von RT France hat in
einem Statement darauf verwiesen, dass RT France insolvent sei und seinen
Betrieb einstellen müsse, nachdem in Ausführung weiterer Sanktionsbeschlüsse
im Januar 2023 auch die Konten von RT France gesperrt worden waren. Diese
Insolvenz könnte zum Wegfall des Rechtsschutzinteresses der
Beschwerdeführerin führen, so dass die Weiterführung des Verfahrens unzulässig
wäre und es durch Beschluss für erledigt erklärt würde. Dies würde dann auch für
die weiteren von RT France gegen die Verlängerungen der Sanktionen
eingebrachten Verfahren beim Gericht (T-605/22, T-75/23, T-169/23) gelten. Im
Verfahren T-605/22 hatte der beklagte Rat die Einrede der Unzulässigkeit
erhoben, weil sich die Klage gegen das Informationsschreiben des Rates statt (wie
es eigentlich richtig gewesen wäre) gegen den im Amtsblatt veröffentlichten
(Verlängerungs-)Beschluss des Rates richtet. Das Gericht hat mit Beschluss vom
25.4.2023 gerade entschieden, dass diese Einrede der Unzulässigkeit abzuweisen
ist, weil der Antrag der Beschwerdeführerin so interpretiert werden müsse, dass
er sich tatsächlich gegen den Beschluss und nicht nur das Schreiben wende.
Zunächst läuft dieses Verfahren also noch weiter. Zudem ist weiterhin ein
Verfahren beim Gericht anhängig (T-307/22), das am 1.7.2022 von verschiedenen
niederländischen Internetzugangsanbietern, die sich von den
Verbreitungsbeschränkungen betroffen sehen, gegen den Rat eingereicht worden
ist, mit dem geltend gemacht wird, dass die für die restriktiven Maßnahmen
gewählte Rechtsgrundlage untauglich sei und die Sanktionsbeschlüsse
Grundrechtsverletzungen darstellten. Bislang ist in dieser Rechtssache, die
unabhängig von den durch RT France eingebrachten Verfahren läuft, noch kein
Urteil ergangen.   Die Sanktionsbeschlüsse gegen die russischen Staatsmedien
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laufen aktuell bis 31.7.2023.

Beschluss (GASP) 2023/434 des Rates vom 25. Februar 2023 zur
Änderung des Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen
angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine
destabilisieren

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/434/oj?locale=de

Konsolidierter Text: Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli
2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands,
die die Lage in der Ukraine destabilisieren

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/512/2023-04-10

Verordnung (EU) 2023/427 des Rates vom 25. Februar 2023 zur
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates über restriktive
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der
Ukraine destabilisieren

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/427/oj?locale=de

Council Implementing Regulation (EU) 2023/722 of 31 March 2023
implementing Regulation (EU) 2023/427 amending Regulation (EU)
No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/722/oj

Durchführungsverordnung (EU) 2023/722 des Rates vom 31. März 2023 zur
Durchführung der Verordnung (EU) 2023/427 zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands,
die die Lage in der Ukraine destabilisieren

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/722/oj?locale=de

Ordonnance du Tribunal dans l'affaire T-605/22

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0
&docid=272992&part=1&doclang=FR&text=&dir=&occ=first&cid=2144711

Beschluss des EuG in der Rechtssache T‑605/22
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